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es lässt sich nicht schönreden: Die Union befindet sich 
in einer schwierigen Lage. Der interne Streit der 
Schwesterparteien hat viel Vertrauen bei den Bürgern 
gekostet. Und es ist zu befürchten, dass vor dem Hin-
tergrund der durchlaufenen Eskalationsspirale weitere 
kontroverse Verhandlungen bevor stehen.  

In dieser Situation sollten beide Seiten den Blick da-
rauf werfen, was uns eint. In den Zielen herrscht zwi-
schen CDU und CSU weitreichende Übereinstimmung: 
Wir wollen Migration steuern und begrenzen, was – 
völlig unbestritten – am sinnvollsten in einer europäi-
schen Lösung erfolgt. Ebenfalls außer Zweifel steht, 
dass Hilfe möglichst bald in den Herkunftsländern der 
Flüchtlinge ansetzen muss. Nur direkt vor Ort kann es 
gelingen, die Ursachen von Flucht und Vertreibung 
wirkungsvoll zu bekämpfen. Diese Lösungen erfordern 
allerdings viel Arbeit und auch Zeit. Zu klären ist also, 
wie wir bis dahin in Deutschland verfahren wollen. 
Darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen, um 
die in der politischen Diskussion gerungen werden 
muss. Dies kann hart in der Sache erfolgen. Gleichzei-
tig appelliere ich dringend an alle Politikerinnen und 
Politiker der Union, kein weiteres Öl ins Feuer zu gie-
ßen und auf eine (Sach-)Ebene der Vernunft zurückzu-
kehren. Stark waren CDU und CSU stets, wenn sie Sei-
te an Seite – sicherlich auch mit verteilten Rollen – 
gekämpft haben. Dies gilt umso mehr in der derzeiti-
gen Belastungsprobe: Wir haben es als Regierungspar-
teien in der Hand, Deutschland nach unseren Vorstel-
lungen zu gestalten. Es ist unverantwortlich, diese  
große Chance durch interne Streitereien und persön-

liche Befindlichkeiten mutwillig aufs Spiel zu setzen. 

Im Parlament beenden wir in dieser Woche ein leidvol-
les Kapitel – hoffentlich dauerhaft. Das dritte Hilfs-

paket für Griechenland wird abgeschlossen, ein viertes 

ist nach heutigem Stand nicht erforderlich. Nach acht 
Jahren, in denen – verbunden mit Rückschlägen –  
harte Reformen und Einschnitte umgesetzt wurden, 
kann sich das Land wieder am Kapitalmarkt refinanzie-
ren. Das Prinzip „finanzielle Hilfe als Gegenleistung für 
Reformen" soll nun auch für den Abbau des von Grie-
chenland angehäuften Schuldenberges fortgesetzt 
werden. Wichtig: Einen formellen Schuldenschnitt, 
also die Streichung bestehender Schulden, wird es 
nicht geben. Im Gegenzug für Zahlungserleichterungen 
verpflichtet sich Griechenland zu einer strikt kontrol-
lierten Fortsetzung des eingeschlagenen Reformkur-
ses. Vor dem Land liegt damit immer noch ein langer 
Weg, für den die Griechen hoffentlich das erforder-

liche Durchhaltevermögen aufbringen. 

In seinem Bericht an die Bundestagsfraktion, den ich 
Ihnen und Euch in der Anlage übersende, geht der 
Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, MdB, auf folgen-
de Themen ein: 

 Gemeinsam aus schwieriger Lage herausfinden. 

 Europa zusammenhalten. 

 Griechenland kehrt an den Kapitalmarkt zurück. 
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Bericht des Vorsitzenden 

zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

am 26. Juni 2018 

19. WP/15 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Gemeinsam aus schwieriger Lage herausfinden. 

Wir alle wissen, dass wir in einer schwierigen Lage in der Union sind. Die letzten 

zwei Wochen waren intensiv für uns, geprägt von Diskussionen untereinander 

und mit den Bürgerinnen und Bürgern aus unseren Wahlkreisen. Wir sind uns 

bewusst, dass uns noch schwere Tage bevorstehen.  

Innerhalb der Union sind wir uns in den Zielen einig: Wir wollen Migration steu-

ern und ordnen und die Zahl der kommenden Flüchtlinge über das schon er-

reichte Maß weiter reduzieren. Wir sind uns auch einig, dass der Versuch der 

Bundeskanzlerin richtig ist, bi- oder multilaterale Absprachen mit denjenigen 

EU-Mitgliedstaaten zu treffen, die von der Migrationsbewegung besonders be-

troffen sind. Wir alle wollen, dass nicht Schlepper oder Flüchtlinge den EU-Staat 

aussuchen, in dem ein Asylantrag gestellt wird. Eine nachhaltige Lösung der Mig-

rationsfrage werden wir am besten gemeinsam mit unseren europäischen Part-

nern erzielen können. Entscheidend ist, dass weniger Flüchtlinge in die EU kom-

men, wir wollen ihnen stattdessen in den Herkunfts- und Transitstaaten helfen. 

Das ist eine Herkulesaufgabe, bei der wir seit 2015 schon viel erreicht haben, bei 

der wir aber mehr erreichen müssen. 

Diese Ziele einen uns, bei der Frage nach den richtigen Maßnahmen sind wir bei 

fast allen einig. Jede Anstrengung, jede Mühe lohnt, diese Ziele gemeinsam um-

zusetzen und so unserem Land zu dienen. Das können wir am besten als starke 
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Union, wie der Blick auf die fast 70jährige Geschichte der Bundesrepublik zeigt. 

Dieser Geist sollte uns auch in den Tagen nach dem Europäischen Rat leiten, 

wenn wir die Ergebnisse bewerten. 

Europa zusammenhalten. 

Beim Europäischen Rat am 28./29. Juni stehen drängende Fragen für den Zusam-

menhalt Europas auf der Tagesordnung. Es wird um Migration, einen besseren 

Außengrenzschutz und die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

(GEAS) gehen. Weitere Themen des Europäischen Rats sind Fortschrittsberichte 

im Bereich Sicherheit und Verteidigung sowie ein erster Meinungsaustausch zum 

Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 und den Zeitplan bis zu seiner Verab-

schiedung. 

Für den Eurogipfel im erweiterten Format sind eine Bestandsaufnahme zur Wirt-

schafts- und Währungsunion geplant sowie – falls möglich – erste Beschlüsse zur 

Weiterentwicklung der Bankenunion und des Europäischen Stabilitätsmechanis-

mus. 

In der vergangenen Woche hat sich der deutsch-französische Ministerrat auf 

Schloss Meseberg auf die gemeinsame Erklärung „Das Versprechen Europas für 
Sicherheit und Wohlstand erneuern“ verständigt. Darin sind gemeinsame Grund-

linien für die Vorhaben des Europäischen Rates erarbeitet worden. 

Griechenland kehrt an den Kapitalmarkt zurück. 

Die Eurogruppe hat sich in der vergangenen Woche auf den Abschluss des dritten 

Hilfsprogramms für Griechenland geeinigt. Ein viertes Hilfsprogramm ist nicht 

erforderlich. Nach acht Jahren kann sich Griechenland wieder am Kapitalmarkt 

refinanzieren. Das Prinzip „finanzielle Hilfe als Gegenleistung für Reformen" hat 

gewirkt. 

 

Die Mittel des 3. Hilfsprogramms brauchten nicht ausgeschöpft werden, von 86 

Milliarden Euro wurden knapp 62 Milliarden Euro benötigt. Eine langfristige 

Schuldentragfähigkeit erfordert jedoch verbesserte Konditionen für den Schul-

denbestand. Die Eurogruppe hat dazu ein Maßnahmenpaket entwickelt. Dieses 

umfasst – wiederum gegen Auflagen – die Umleitung von EZB-Gewinnen aus An-

käufen griechischer Staatsanleihen in die Reduzierung des griechischen Finanz-

bedarfs oder vereinbarte Investitionen, den Verzicht auf eine vorgesehene er-

höhte Zinsmarge, Verschiebungen von Zins- und Tilgungszahlungen sowie Ver-

längerungen von Laufzeiten. Die Umsetzung dieser Finanzhilfevereinbarung be-

darf der Zustimmung des Deutschen Bundestags. 

http://www.spiegel.de/thema/oeffentliche_anleihen/
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Ein Schuldenerlass oder Schuldenschnitt ist nicht vorgesehen. Forderungen nach 

einem Rückkauf alter IWF-Darlehen sind ebenfalls vom Tisch. Der IWF bleibt mit 

seinen bisherigen Darlehen engagiert und wird auch mit seiner Expertise an der 

Nach-Programm-Überwachung mitwirken. Griechenland wird sich vierteljähr-

lich einer verstärkten Überwachung durch die Institutionen stellen müssen. Da-

mit wird sichergestellt, dass die griechische Regierung auf Reformkurs bleibt. 

II. Die Woche im Parlament 

Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin zum Europä-

ischen Rat am 28./29. Juni 2018 in Brüssel und zum NATO-Gipfel am 11./12. 

Juli 2018 in Brüssel. Beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU ste-

hen neben der Debatte um Migrationsfragen und das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem die Verhandlungen des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 im 

Mittelpunkt. Zudem geht es um die erzielten Fortschritte bei Sicherheit und Ver-

teidigung, Innovation und Digitales. Ungeachtet fortdauernder transatlantischer 

Spannungen soll vom NATO-Gipfel ein Zeichen der Geschlossenheit des Bünd-

nisses ausgehen. Die Bundesregierung wird den Gipfel dazu nutzen, um das Zwi-

schenziel von 1,5 Prozent-Verteidigungsausgaben des BIP bis 2024 darzustellen. 

Des Weiteren soll eine Ausbildungs- und Beratungsmission zur Unterstützung 

der Stabilisierung im Irak beschlossen werden. 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesell-

schaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale“. Wir setzen eine 

Enquete-Kommission ein, die zum Ziel hat, Antworten auf die vielfältigen tech-

nischen, rechtlichen, politischen und ethischen Fragen im Kontext der Nutzung 

von Künstlicher Intelligenz zu erarbeiten. Sie soll die damit einhergehenden 

Chancen, Potentiale und Herausforderungen untersuchen. Parallel zu den Dis-

kussionen in der Enquete werden wir als Union, insbesondere unsere Bundesmi-

nister Karliczek und Altmaier, konkrete Schritte zur Förderung der Künstlichen 

Intelligenz sowie des Transfers in Produkte und Dienstleistungen voranbringen. 

Einsetzung einer Enquete-Kommission „Berufliche Bildung in der digitalen 

Arbeitswelt“. Wir beschließen die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die 

aufzeigen soll, wo und auf welche Weise die berufliche Aus- und Weiterbildung 

an die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt angepasst werden muss. Die 

Kommission soll dem Bundestag vor Ablauf der Legislaturperiode berichten. 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (Pflegeberufe-

Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung – PflAPrV). Auf Grundlage der Emp-

fehlung des Gesundheitsausschusses verabschieden wir eine Verordnung zur 



 

 

Seite 4 von 7 

Umsetzung des Pflegeberufereformgesetzes vom Juli 2017. Kernaspekt des Geset-

zes war, dass anstelle von drei verschiedenen Ausbildungsgängen künftig die 

Ausbildung in den drei Berufsfeldern Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und 

Altenpflege verzahnt wird. Die Auszubildenden können nach den ersten beiden 

Jahren generalistischer Ausbildung entscheiden, ob sie diese im dritten Jahr fort-

führen oder sich zum Kinderkranken- oder Altenpfleger ausbilden lassen wollen. 

Mit Beschluss der Verordnung regeln wir Detailfragen, damit die reformierten 

Ausbildungsgänge am 1. Januar 2020 starten können. 

Herausforderungen durch die Rückkehr des Wolfes bewältigen und den 

Schutz von Weidetieren durch ein bundesweit abgestimmtes Wolfsmanage-

ment gewährleisten. Die deutliche Zunahme der Wölfe in Deutschland führt zu 

wachsenden Konflikten, insbesondere in der Weidetierhaltung. Dies macht es er-

forderlich, naturschutzfachliche und landwirtschaftliche Interessen in einen an-

gemessenen Ausgleich zu bringen. In unserem Koalitionsantrag fordern wir un-

ter anderem eine stärkere Einbeziehung der betroffenen Berufsgruppen bei der 

Entwicklung von Managementmaßnahmen, einen verbesserten und unbürokra-

tischen Schadensausgleich für Weidetierhalter sowie eine Harmonisierung der 

Schutzmaßnahmen. 

Deutsche Welle – Entwurf der Aufgabenplanung 2018 bis 2021 und Evaluati-

onsbericht 2017. Wir diskutieren eine Beschlussempfehlung und den Bericht 

des Ausschusses für Kultur und Medien. Gemäß dem Deutsche Welle-Gesetz be-

schreibt die Deutsche Welle mit ihrer Aufgabenplanung 2018 bis 2021 ihre Pro-

grammziele, Schwerpunktsetzungen und strukturellen Senderreformen und be-

richtet über das letzte Jahr. Der derzeitige Bundeszuschuss beträgt jährlich 325 

Millionen Euro. Auf ihren unterschiedlichen Übertragungswegen erreicht die 

Deutsche Welle wöchentlich durchschnittlich 157 Millionen Menschen weltweit. 

Neue Schwerpunkte sollen vor allem im Bereich soziale Medien und die mobile 

Nutzung gesetzt werden. 

Sechzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes (16. AtGÄndG). Vor dem 

Hintergrund des Atomausstiegs und eines diesbezüglichen Urteils des Bundes-

verfassungsgerichts beschließen wir in zweiter und dritter Lesung eine Novelle 

des Atomgesetzes. Wir regeln damit etwaige spätere Ausgleichsansprüche der 

Energieversorger. Dies betrifft zum einen die im Ausstiegsgesetz von 2002 zuge-

sicherten Reststrommengen und zum anderen sogenannte „frustrierte Investitio-
nen“. Ziel der Novelle ist es, den 2011 überparteilich vereinbarten Atomausstieg 

umzusetzen und fortzuführen. 

Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung und zur 

Anpassung weiterer Finanzmarktgesetze. Wir beschließen in zweiter und drit-

ter Lesung Änderungen an mehreren Finanzmarktgesetzen. Wir schöpfen damit 
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die Optionen, welche die EU-Prospektverordnung bietet, in vollem Umfang aus. 

Künftig ist die Erstellung eines Prospektes national ab acht Millionen Euro vorge-

schrieben. Weitere Anpassungen betreffen die Anwendbarkeit der Verordnung 

über Geldmarktfonds im Kapitalanlagegesetzbuch sowie Vorschriften über die 

Rangfolge von Bankengläubigern im Kreditwesengesetz. Insgesamt eröffnen wir 

Unternehmen einen leichteren Zugang zu kapitalmarktbasierten Finanzierungen 

und schützen Anleger zugleich mit zusätzlichen Transparenzvorgaben. 

Internationalen Strafgerichtshof stärken. Anlässlich des 20. Jahrestages der 

Verabschiedung des Römischen Statuts am 17. Juli 1998 fordern wir die Bundes-

regierung mit einem fraktionsübergreifenden Antrag dazu auf, sich auf internati-

onaler Ebene und bilateral weiterhin dafür einzusetzen, dass sich weitere Staaten 

dem Gerichtshof anschließen. Weiterhin soll sie sich für die Stärkung dieses 

wichtigen Instruments zur Einhaltung des Völkerrechts und der Menschenrechte 

einsetzen. Es ist gerade mit Blick auf eine ansonsten vielfach zu befürchtende 

Straflosigkeit schwerster Menschenrechtsverbrechen und von Völkermord von 

hoher Bedeutung. 

Abbiegeunfälle verhindern – Radfahrer und Fußgänger besser schützen. Der 

Schutz aller Verkehrsteilnehmer vor Unfällen ist ein vorrangiges Ziel der deut-

schen Verkehrspolitik. In unserem fraktionsübergreifenden Antrag begrüßen wir 

daher die Bemühungen der Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission und 

der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa für die Einfüh-

rung technischer Einrichtungen zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern vor 

abbiegenden LKW. Wir fordern die Bundesregierung unter anderem auf, natio-

nale Regelungen zu prüfen und umzusetzen, sofern eine europäische Lösung 

nicht zeitnah vereinbart werden kann. Nicht zuletzt sollten Investitionen in Ab-

biegeassistenzsysteme in Nutzfahrzeugen verstärkt gefördert werden. 

Antrag des Bundesministeriums der Finanzen „Finanzhilfen zugunsten 
Griechenlands: Vierte und letzte Überprüfung des ESM-Anpassungspro-

gramms, mittelfristige schuldenbezogene Maßnahmen“. Der Antrag beruht 

auf der Erklärung der Eurogruppe zu Griechenland vom 22. Juni 2018. Danach hat 

Griechenland das ESM-Anpassungsprogramm erfolgreich abgeschlossen. Um die 

Schuldentragfähigkeit auch mittel- und langfristig zu sichern, hat die Eurogruppe 

Schuldenmaßnahmen entwickelt. Der Deutsche Bundestag ist an der Umsetzung 

dieser Maßnahmen zu beteiligen.  

Die Beteiligung gestaltet sich wie folgt: 

1. Stellungnahme zur Freigabe einer letzten Tranche des ESM in Höhe von 15 

Mrd. Euro sowie zur erforderlichen technischen Anpassung des Reformpro-

gramms durch Anpassungen des „Memorandum of Understanding“;  
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2. Zustimmung zur Änderung der Bedingungen der bestehenden Finanzhilfefazi-

lität zur Abschaffung der in der Finanzhilfevereinbarung mit Griechenland vorge-

sehenen zusätzlichen Zinsmarge (step-up-margin) auf die Schuldenrück-

kaufstranchen der EFSF-Darlehen ab dem Jahr 2018; 

3. Zustimmung zur Fortführung der Abführung des rechnerischen Gegenwertes 

der Zentralbankgewinne aus dem Halten griechischer Staatsanleihen im Rahmen 

des SMP-Programms aus dem Bundeshaushalt (Titel: „Zahlung an die Hellenische 
Republik“) ab dem Bundeshaushalt 2018 an Griechenland sowie zur Weiterlei-

tung der 2014 aus dem Bundeshaushalt an den ESM bereits aus o. g. Titel geleiste-

ten Zahlung an Griechenland; 

4. Zustimmung zur Änderung der Bedingungen der bestehenden Finanzhilfefazi-

lität zur Verlängerung der maximalen durchschnittlichen gewichteten Laufzeit 

der EFSF-Kredite um 10 Jahre sowie zur weiteren Verschiebung des Tilgungsbe-

ginns und zu weiteren Zinsstundungen bei den EFSF-Krediten von 10 Jahren. 

Deutschlands Mitgliedschaft im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – 

Für eine dauerhaft friedliche, stabile und gerechte Ordnung in der Welt. Die 

erfolgreiche Kandidatur Deutschlands für einen nicht-ständigen Sitz im Sicher-

heitsrat für die Periode 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019 ist Ausdruck des 

Vertrauens in unser internationales Engagement. In dem mit dem Koalitions-

partner eingebrachten Antrag bekräftigen wir unsere Bereitschaft, künftig mehr 

Verantwortung für den Erhalt der multilateralen Ordnung und für Krisenpräven-

tion und -lösung zu übernehmen. Gleichzeitig fordern wir die Bundesregierung 

auf, diese zwei Jahre dazu zu nutzen, um etwa die Blockade im Sicherheitsrat in 

der Syrien-Politik zu lösen, die Bemühungen um eine VN-Blauhelmtruppe an der 

ostukrainischen Grenze voranzubringen und das Pariser Klimaabkommen umzu-

setzen. 

Gesetz zur Änderung des Tiergesundheitsgesetzes und des Bundesjagdge-

setzes. In erster Lesung beraten wir einen Gesetzentwurf, der darauf abzielt, ei-

nen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest etwa durch Einschleppung in 

Deutschland zu verhindern. Das Gesetz ermöglicht weiterhin, alle notwendigen 

Vorbereitungen für einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest 

in Deutschland zu treffen. Diese befällt Haus- und Wildschweine und tritt bislang 

vor allem in Polen und der Tschechischen Republik auf. Für den Menschen ist die 

Virusinfektion jedoch ungefährlich. Angesprochen sind unter anderem die not-

wendigen Befugnisse der zuständigen Behörden, zum Beispiel um bestimmte Ge-

biete abzusperren, den Personen- und Fahrzeugverkehr zu beschränken oder um 

die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen mit Blick auf die Auswanderung von 

Wildschweinen einzugrenzen. 
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Meeresschutzgebiet im Weddellmeer der Antarktis. Das Weddellmeer sieht 

sich zunehmend dem Druck von internationalen Fischfangflotten ausgesetzt. 

Diese stellen eine existenzbedrohende Gefahr für dessen einzigartiges Ökosystem 

dar. In einem fraktionsübergreifenden Antrag unterstützen wir die internationa-

len Bemühungen der Bundesregierung, im Gebiet des Weddellmeeres der Antark-

tis das größte Meeresschutzgebiet der Welt einzurichten. Darüber wird bei der im 

Oktober stattfindenden Jahrestagung der „Kommission zur Erhaltung der leben-

den Meeresschätze der Antarktis“ verhandelt. 

III. Daten und Fakten 

Fußball-WM: Jeder Dritte verfolgt Sportveranstaltungen online. Ob mit dem 

Tablet in der Bahn oder via Liveticker auf dem Smartphone – dank immer um-

fangreicherer Online-Angebote steigt die Zahl der Nutzer, die Sportereignisse im 

Internet verfolgen. Im vergangenen Jahr griff jeder dritte Internetnutzer auf Li-

vestream oder Liveticker zurück. 2016 waren es noch 23 Prozent gewesen. Zu die-

sem Ergebnis kommt eine repräsentative Bitkom-Studie. Gefragt nach den ver-

wendeten Geräten gibt mehr als die Hälfte aller Befragten (54 Prozent) an, das 

Smartphone für Live-Übertragungen zu nutzen. Nahezu gleichauf liegt der heimi-

sche Smart-TV (53 Prozent). Entgegen anderslautender Vermutungen profitieren 

von der zunehmenden Beliebtheit von Online-Angeboten vor allem die öffent-

lich-rechtlichen Sender: Zu den meist genutzten Angeboten im Netz gehören für 

48 Prozent der Befragten die Programme von ARD und ZDF. Auch hier stieg die 

Zahl der Nutzer von 44 Prozent 2016 auf 48 Prozent 2017. 

(Quelle: Bitkom) 

Kostenpflichtige Filme und Serien bei Senioren immer beliebter. Während 

die öffentlich-rechtlichen Sender für Sportübertragungen im Internet an At-

traktivität gewinnen, sehen sie sich im Bereich Filme und Serien immer größerer 

Konkurrenz durch kostenpflichtige Videostreaming-Dienste ausgesetzt. 37 Pro-

zent der Internetnutzer, und damit zwei von fünf Personen, streamen Filme und 

Serien über kostenpflichtige Portale wie etwa Amazon Prime Video, Netflix oder 

Sky Ticket. 2017 waren es nur 29 Prozent. Dass vor allem junge Menschen 

zwischen 14 und 29 Jahre auf die Angebote zurückgreifen, überrascht wenig. Hier 

nutzt jeder Zweite kostenpflichtige Dienste. Doch auch die über 65-Jährigen wis-

sen diese Angebote immer mehr zu schätzen. Die Nutzerzahlen stiegen hier von 

noch 8 Prozent 2016 auf aktuell 20 Prozent. 

(Quelle: Bitkom) 


